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Am 29. 3. 2017 unterrichtete das Vereinig-
te K�nigreich den Europ�ischen Rat �ber
sein Vorhaben, die Europ�ische Union zu

verlassen. Damit wurde das Verfahren
nach Art. 50 des Vertrages �ber die Euro-
p�ische Union (EUV) eingeleitet. Art. 50
Abs. 3 EUV statuiert, dass die Mitglied-
schaft in der Europ�ischenUnion zwei Jah-
re sp�ter endet. Nach derzeitigem Stand ist
dies am 30. 3. 2019. M�gliche �bergangs-
regelungen werden derzeit noch verhan-
delt, das Ergebnis ist offen.

Bisher herrschte die Auffassung, dass die-
se Frist nur durch einen einvernehmlichen
Beschluss der EU-Mitgliedstaaten ver-
l�ngert werden kann. Der EuGH best�tigte
jedoch am 10. 12. 2018 in dem vom Court
of Session, Inner House, First Division
(Scotland) eingeleiteten Vorabentschei-
dungsverfahren die Ansicht von General-
anwalt Campos S�nchez-Bordona vom
4. 12. 2018 – Rs. C-621/18. Danach kann
Großbritannien den Austrittsantrag einsei-
tig und ohne Zustimmung der �brigen EU-
Staaten zur�ckziehen. Ob Großbritannien
davon Gebrauch machen wird, ist unklar.
Sicher ist nur, dass Premierministerin The-
resa May die Abstimmung �ber den Bre-
xit-Vertrag im britischen Unterhaus vom
11. 12. 2018 auf unbestimmte Zeit ver-
schoben hat.

Mit Eintreten des Brexit wird Großbritan-
nien aus steuerlicher Sicht ein Drittstaat
sein. EU-Grundfreiheiten und Steuerver-
g�nstigungen fallenweg.

In der Praxis ergibt sich zun�chst das Pro-
blem der britischen Kapitalgesellschaften
mit Verwaltungssitz in Deutschland. Hier-

bei handelt es sich prim�r um die Rechts-
formen der private limited company by
shares und der public limited company.
Zurzeit sind diese – basierend auf der Nie-
derlassungsfreiheit – sowohl gesellschafts-
als auch steuerrechtlich in Deutschland als
Kapitalgesellschaften anerkannt. Kommt
es nun zum Brexit, f�llt die Niederlas-
sungsfreiheit jedoch weg und es greift das
rein nationale Recht in Form der modifi-
zierten Sitztheorie: Aus deutscher Sicht
sind die englischen Kapitalgesellschaften
somit als deutsche Personengesellschaften
zu behandeln.

Folglich besteht bis
zum Austritt Hand-
lungsbedarf, um die
entstehenden Kon-
sequenzen f�r Ge-
sellschaft und Ge-
sellschafter zu ver-
meiden. Neben der
Umwandlung in eine SEmit Sitzverlegung
nach Deutschland oder der Gesch�fts�ber-
tragung auf eine deutsche Kapitalgesell-
schaft wird der grenz�berschreitende
Formwechsel in eine deutsche Kapitalge-
sellschaft die Maßnahme der Wahl sein.
Hierbei werden regelm�ßig keine Ertrag-
steuern und f�r den Fall von inl�ndischem
Grundbesitz auch keine Grunderwerbsteu-
er anfallen. Dar�ber hinaus sind steuerli-
che Verlustvortr�ge weiterhin nutzbar.
Nichtsdestotrotz wird es stets einer genau-
en Pr�fung im Einzelfall bed�rfen, weil
sich die dargestellten L�sungen bei derGo-
vernance unterscheiden.

Der Brexit wird auch zu Konsequenzen bei
Erb- und Schenkungsf�llen f�hren. Bei-
spielhaft ist hier die Beg�nstigung von Be-
triebsverm�gen anzuf�hren, weil es nach
demErbStG einer Verbindung zur EU bzw.
zum EWR bedarf. Ist Großbritannien je-
doch als Drittstaat zu behandeln, so fehlt es
an dieser Voraussetzung; es kommt zum
Verlust der Beg�nstigungsf�higkeit. Auch
auf den Lohnsummentest k�nnte es negati-
ve Auswirkungen geben, da die Besch�f-
tigten und Lohnsummen von Beteiligun-
gen an Personengesellschaften bzw. Antei-
len an Kapitalgesellschaften in der EU
bzw. im EWR ber�cksichtigt werden
(§ 13a Abs. 3 Satz 10ff. ErbStG). Dies
kann zu F�llen f�hren, in denen die briti-

schen Verg�tungen zwar noch in die Aus-
gangssumme eingeflossen sind, bei der
Mindestlohnsumme jedoch nicht mehr be-
r�cksichtigt werden. Diese Diskrepanz ist
vom Unternehmen wirtschaftlich nicht zu
verantworten. Hier besteht Handlungsbe-
darf von Seiten desGesetzgebers.

Unt�tigkeit kann man dem Gesetzgeber
nicht vorwerfen. Am 9. 10. 2018 hat das
BMF den Referentenentwurf eines Geset-
zes �ber steuerliche Begleitregelungen
zum Austritt des Vereinigten K�nigreichs
aus der EU (Brexit-Steuerbegleitgesetz)
ver�ffentlicht. Darinwird klargestellt, dass
Großbritannien nach demAustrittsstichtag
wie ein Drittstaat behandelt werden wird
und Sonderregelungen f�r sp�tere Sach-
verhalte nicht vorgesehen sind. Lediglich
bereits realisierte Sachverhalte sollen be-
sonderen �bergangsregeln unterworfen
werden, um so negative Rechtsfolgen f�r
die Steuerpflichtigen zu vermeiden, wel-

che ohne derenZutun ent-
stehen w�rden. Ziel ist
also, den Status quo zu
erhalten. Der Referen-
tenentwurf sieht hierzu
Erg�nzungen bei §4g
EStG (Verhinderung der
zwingenden Aufl�sung

eines Ausgleichspostens) sowie bei §22
UmwStG (keine Unterbrechung der Sperr-
frist durch denBrexit) vor. Die Zus�tze sol-
len dazu f�hren, dass allein der Austritt
nicht ausreicht, um die jeweiligen
Tatbestandsvoraussetzungen eines steuer-
pflichtigen Vorgangs zu erf�llen. Bez�g-
lich der Regelungen aus § 6 Abs. 5 AStG
(Stundung der Wegzugsteuer) und § 12
Abs. 3 KStG (Liquidationsbesteuerung)
sieht das BMF jedoch keinen Handlungs-
bedarf. Eine Feststellung dahingehend,
dass negative Rechtsfolgen nur ausgel�st
werden, wenn der Steuerpflichtige aktiv t�-
tig wird, wird hier als gen�gend angese-
hen.

Dem Thema „Brexit“ kann momentan nie-
mand entkommen. Egal ob Unternehmen
oder Berater, es besteht ein Bed�rfnis da-
nach, endlich Klarheit zu erlangen, wie die
Rechtswelt ab dem 30. 3. 2019 aussehen
wird.Mit Blick auf die vor allem politische
Unsicherheit bleibt Aufmerksamkeit das
Gebot der Stunde.
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Der Brexit aus steuerlicher Sicht

Der Brexit geht in die
n�chste Runde und
ein Ende ist nicht in
Sicht.
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